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Vorbemerkung 

Die Arbeit wurde im Sommer 1984 als Manuskript abgeschlossen. 

Die bis September 1984 erschienenen Beiträge zum sozialrechtlichen Bera-
tungsthema des 55. Deutschen Juristentages in Hamburg „Möglichkeiten der 
Fortentwicklung des Rechts der sozialen Sicherheit zwischen Anpassungszwang 
und Bestandsschutz" konnten noch berücksichtigt werden. 

Das Bundesverfassungsgericht  hat inzwischen seine Rechtsprechung zu einer 
begrenzten grundrechtsorientierten Schutzwirkung gegenüber Rücknahme-
maßnahmen im Sozialrecht im Urteil vom 16. 7.1985 zur Krankenversicherung 
der Rentner (BVerfGE 69, 272) behutsam weiterentwickelt. 

Stuttgart, im Januar 1986 Der Verfasser 
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1. T e i l 

Politische und rechtliche Dimensionen 
der „Grenzen des Sozialstaates44 

I. Die grundgesetzliche Gefährdungslage „sozialer Rückschritt44 

1. Soziale Rücknahmen als Herausforderung  für das Verfassungsrecht 

Begnügt man sich nicht m i t der durch vollzogene Rückholungen inzwischen 
widerlegten Behauptung, der Prozeß, in dem sich der Sozialstaat expansiv 
fortentwickle, sei ohnehin faktisch irreversibel und bedürfe daher keiner 
verfassungsrechtlichen  Sicherungen1, so stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
das Recht, allem voran das Grundgesetz, Abbauhemmnisse zugunsten der 
existerenden Sozialstaatlichkeit i n ihren vielfaltigen Erscheinungsformen,  der in 
zähem Ringen seit der Entdeckung der sozialen Frage erzielten sozialen 
Errungenschaften,  bereithält. 

Diese an die politische Realität der Gegenwart anknüpfende verfassungs-
rechtliche Problemstellung ist zumindest für die Bonner Republ ik neu2 . 

1 So die These Forsthoffs  in: Festgabe C. Schmitt,  S. 185 (193); dagg. ausdr. Suhr,  Der 
Staat 1970, S. 67 (92); ähnl. Aussagen finden sich, teilweise noch unter dem Einfluß der 
Wachstumsphase, bei: W. Weber,  Der Staat 1965, S. 409 (432); Isensee, Der Staat 1980, S. 
367 (383); Grimm,  AöR 1972, S. 489 (499); Degenhart,  FS Scupin, S. 573 (540): „Doch ist zur 
Entfaltung der Staatszielbestimmung der Sozialstaatlichkeit ein ausdifferenziertes  System 
verfassungsrechtlicher  Sicherungen nicht erforderlich,  ist der Sozialstaat in seiner 
Realisierung faktisch weitgehend unabhängig von der Dichte seiner verfassungsrechtli-
chen Normierung". 

2 Am Ende der Weimarer Republik gab es in Anbetracht einer gegenüber der heutigen 
Situation wesentlich drastischeren Wirtschaftskrise  sehr harte Eingriffe  auf allen Gebieten 
des damals ohnehin nicht so dichten Geflechts sozialer Sicherung sowie im Bereich der 
öffentlichen  Verwaltung. Reichskanzler Brüning betrieb eine konsequente Politik der 
Deflation, die vor allem das Ziel hatte, Staatsaufgaben einzuschränken. Rechtliches 
Instrumentarium waren nicht parlamentarisch, demokratisch legitimierte Abbaugesetze, 
sondern diverse Notverordnungen aufgrund Art. 48 WRV „zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen". In der Art und Weise der damaligen Abbaumaßnahmen zeigen sich 
auffallende  Parallelen zu den heutigen Sparaktionen. Von den Leistungskürzungen am 
härtesten betroffen  war die Arbeitslosenversicherung. Die Leistungsvoraussetzungen 
wurden erheblich erschwert, u. a. durch Verlängerung der Wartezeiten; der Unterstüt-
zungssatz der mittleren Lohnklasse wurde von 44% im Jahr 1927 auf 23% im Jahr 1932 
abgesenkt; die Leistungsbezugdauer wurde von ursprünglich 6 Monate auf 6 Wochen 
reduziert; der Beitrag wurde von 3% auf 6,5% erhöht. Ausführliche Nachweise zu den 
Notverordnungen und ihren Wirkungen bei D. Zöllner,  SF 1983,49; s. auch Stolleis, 
Sozialversicherung und Interventionsstaat, S.60 (68 m. Fn. 23); Wannagat,  SGb 1983,133 
Fn 2; Karl Erich Born,  Die deutsche Bankenkrise 1931, 1967,S. 42 ff;  speziell zu 
Gehaltskürzungen im öffentlichen  Dienst, die im Jahre 1931 23% betrugen, s. C. Schmitt, 
Wohlerworbene Beamtenrechte, S. 174 ff. 
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Im Zeichen wirtschaftlichen Wachstums mit laufend höheren Staatseinnah-
men und Beitragszahlungen in die Sozialversicherung konnte sich die Auslegung 
des Grundgesetzes in Bezug auf die Verwirklichung des Sozialstaatsgebotes 
darauf beschränken, den staatlichen Organen grobe Richtlinien für die positive 
Ausfüllung des nur ungenau abgesteckten verfassungsrechtlichen  Rahmens zum 
Zwecke der Vermeidung sozialer Ungerechtigkeiten bei der Verteilung neuer 
Leistungen und Wohltaten an die Hand zu geben. Wegen des bei sozialen 
Rücknahmen angezeigten, erheblichen personalen Gefahrdungspotentials zula-
sten der auf soziale Darreichungen angewiesenen Bürger müssen nunmehr 
infolge der gewechselten Vorbedingungen dem Grundgesetz schärfere  Konturen 
abgerungen werden, um dem abbauwilligen Sozialgesetzgeber aus der Ebene des 
Verfassungsrechts  möglichst deutliche Grenzen für die Ausübung seines Rück-
nahmeermessens aufzuzeigen. 

Den Interpreten des Grundgesetzes obliegt die Aufgabe, in Befolgung eines 
wirklichkeitsoffenen,  materiellen Verfassungsverständnisses  eine zeitgerechte 
Antwort auf die Gefahrdungslage „sozialer Rückschritt" zu gewinnen. Das 
demokratisch legitimierte Bedürfnis und die Notwendigkeit nach Flexibilität 
und Anpassung, Reformierbarkeit  und Änderbarkeit sozialer Normgeflechte ist 
mit dem gegenläufigen Interesse der Bürger, aber auch des Staates selbst, nach 
stabilen, verläßlichen Sozialgesetzen und Institutionen mit zeitangemessen 
gutem Niveau zu praktischer Konkordanz zu vereinen. 

In den Jahren stetigen und kräftigen Ausbaus des Sozialstaats auf der 
Grundlage einer florierenden Wirtschaft  ohne Arbeitsmarktprobleme stand das 
Thema „soziale Rückholung" weder auf der politischen noch auf der juristi-
schen Ebene zur Diskussion. 

Seit die materiellen Ressourcen, die den Sozialstaat speisen, knapper gewor-
den sind, treten seine Grenzen für die Bürger, ihre Repräsentanten in Parlament 
und Regierung, aber auch für die kontrollierende dritte Gewalt schmerzlich 
hervor. Aller Orten wird der „Ernstfall  des Sozialstaats"3 festgestellt und ein 
Überdenken und eine Sanierung sowohl seiner qualitativ-inhaltlichen Erfüllung 
als auch seines formellen Gewandes gefordert 3*. 

Die Säulen, auf denen der Sozialstaat ruht, haben sich als brüchig erwiesen. 
Kontinuierliches Wirtschaftswachstum mit lediglich kurzfristigen  konjunktu-
rellen Einbrüchen ohne nennenswerte Folgen für das soziale Gefüge hat bei 
Politikern und Bürgern über Jahrzehnte die Illusion genährt, der in den 

3 Benda  ZIP 1981, 221 (227); zur Sozialstaatskritik u. Reformplänen s. Nachw. unten 
bei II.2. 

3 a So hat sich die sozialrechtliche Abteilung des 55. DJT1984 dem Thema „Möglichkei-
ten der Fortentwicklung des Rechts der Sozialen Sicherheit zwischen Anpassungszwang 
und Bestandssschutz " angenommen; s. dazu das Gutachten von M. Heinze  und das 
Referat von M. Stolleis;  s. ferner  die „flankierenden" Aufsätze von Gitter  NZA 1984,137; 
Haverkate  ZRP 1984, 217; P. Krause  DÖV 1984, 740; Rüfner  JZ 1984, 801; Schulin  NJW 
1984, 1936; Stober  DVB1 1984, 857. 
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Leistungs- und Schutzgesetzen ausgeformte Sozialstandard könne nur noch 
dichter werden, eine partielle oder sogar breit angelegte Absenkung sei jedoch 
nach „Natur der Materie" ausgeschlossen. Es wurden unbemerkt mit jedem 
neuen Sozialgesetz Wechsel auf die Zukunft zulasten späterer Generationen 
gezogen4, deren Einlösung bereits in der ersten größeren Wirtschaftskrise  der 
Bundesrepublik infrage gestellt ist. Vorerst noch behutsame Versuche einer 
Freizeichnung des Staates durch Abbau von in Rechtsnormen gegossenen 
Sozialpflichten im Rahmen der Sparoperationen seit 1981 sind bereits Sozial-
staatsrealität. 

Die Wegmarken des Aufbaus des bundesdeutschen Sozialstaats nach dem 2. 
Weltkrieg können hier nicht ausführlich beschrieben werden5. 

Nur soviel: Hatten sich die konservativen Regierungen unter Adenauer und 
Erhard vor allem um eine effektive  Kriegsopferversorgung  und eine zeitgemäße 
Entwicklung des Sozialversicherungssystems, insbesondere im Rahmen der 
großen Rentenreform von 1957 bemüht, ergriff  der Reformeifer  der sozial-
liberalen Koalition das ganze Spektrum möglicher Sozialgestaltung durch den 
Staat6. 

Die Sozialversicherung wurde in allen Gliedern ausgebaut und neuen 
Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht. Insbesondere die Rentenversiche-
rung erfuhr  eine starke Ausdehnung durch Einführung der flexiblen Altersgren-
ze, der Rente nach Mindesteinkommen und der Öffnung  für Selbstständige und 
Hausfrauen. In der gesetzlichen Krankenversicherung wurde der Leistungsrah-
men der medizinischen Versorgung sowie der Gesundheitsvorsorge erheblich 
ausgeweitet. Die Leistungsarten und der Leistungsumfang in der Arbeitslosen-
versicherung wurden verbessert. Schüler und Studenten wurden in die gesetzli-
che Unfallversicherung  einbezogen. Die Familienförderung  und der Mutter-
schutz wurden wesentlich erweitert, insbesondere durch Schaffung  des Instituts \ 
des Mutterschaftsurlaubs. 

Auch das letzte Netz des Sozialstaats, die Sozialhilfe, wandelte sich von der 
bloßen Armenhilfe zwecks physischer Menscherhaltung zu einem komplexen 
Gewebe von Unterstützungsmaßnahmen für Behinderte, alte und kranke 

4 Zu den verfassungsrechtlichen  Aspekten zukunftsbelastender Parlamentsentschei-
dungen s. Henseler  AöR 1983, 489 ff,  speziell zur Sozialstaatsproblematik S. 499; zur 
folgen- bzw. generationsorientierten Interpretation des GG s. Häberle,  Wesensgehaltga-
rantie, S. 331. 382 ff;  ders.,  Zeit und Verfassungskultur,  S. 289, insb. S. 302, 333 ff;  vgl 
Schmitt  Glaeser  AöR 1982, 337 (354). 

5 Zur Entwickung des Sozialrechts im Nachkriegsdeutschland s. Bley,  Sozialrecht, S. 
135 ff;  Gitter,  Sozialrecht, S. 20 ff;  Zacher,  SF1984,1; ders., Sozialpolitik, Verfassung und 
Sozialrecht im Nachkriegsdeutschland, in: FS Meinhold,  S. 123; Stolleis,  Sozialvers. u. 
Interventionsstaat, S. 60 ff;  Merten,  Hdb.d. VerfR.,  S. 771 ff. 

6 Überblick über 10 Jahre sozialliberaler Rechtspolitik bei H.-J. Vogel,  ZRP 1980, 1; 
kritisch dazu aus der Sicht der CDU/CSU: B. Erhardt,  ZRP 1980,23; zur Sozialpolitik der 
SPD/FDP-Reg. s. auch Spiegel-Serie zur Bilanz der sozialliberalen Koalition, in: Der 
Spiegel Nr. 42 v. 18. 10. 1982, S. 56. 

2 Schlenker 


